
 
 
 
 

Standesamtliche Trauung  
 

im historischen Klostergarten 
 

 
 

Die Gemeinde Rheinmünster bietet neben den standesamtlichen Trauungen im 
Rathaus, Ortsteil Schwarzach auch Eheschließungen im Deutsch-Kanadischen 
Luftwaffenmuseum sowie unter freiem Himmel im Klostergarten, Ortsteil Schwarzach 
an. 
 
 

Ort der Eheschließung 
 
Im Schatten des ehrwürdigen Münsters befindet sich ein wunderschöner 
Klostergarten. Gerade in den Sommermonaten entfaltet sich in den Rosenbeeten und 
an den Rankgerüsten eine üppige Blütenpracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die standesamtliche Trauung findet in mitten der Rosenbeete, unter einem Schatten 
spendenden Ahornbaum statt. Durch die unmittelbare Nähe zum Rathaus kann man 
auch kurzfristig in die dortigen Trauräume ausweichen, falls ein plötzlicher 
Witterungsumschwung dies erforderlich machen sollte.  
 
Für den Aufwand zur Durchführung einer Trauung im Klostergarten wird ein 
Nutzungsentgelt in Höhe von 125,00 Euro erhoben. 
 
 
 
 
 

             
 



 
Eheschließungstermine 
 
Standesamtliche Trauungen sind während den üblichen Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung jederzeit möglich.  
 
Darüber hinaus werden Trauungstermine an zwei Samstagen im Monat (bis 12.30 
Uhr) angeboten. Die Samstage werden vom Standesamt Rheinmünster entsprechend 
den Voranmeldungen festgelegt. 
 
Für Trauungen außerhalb der üblichen Dienstzeiten wird eine Gebühr in Höhe von 
60,00 Euro fällig.  
 

 

Umtrunk/Sektempfang 
 
Nach einer Trauung kann ein Sektempfang im Klostergarten stattfinden. 
Ein Sektempfang im Klostergarten ist in Rücksprache mit dem Standesamt selbst zu 
organisieren. Um Terminüberschneidungen zu verhindern, ist jedoch eine Anmeldung 
beim Standesamt erforderlich. Der Umtrunk sollte nicht länger als eine halbe Stunde 
dauern. 
 

Parkplätze 
 
Die Hochzeitsgäste können ihre Fahrzeuge entlang der Lindenbrunnenstraße oder auf 
dem nahegelegenen öffentlichen Parkplatz in der Münsterstraße abstellen! Das 
Parken im Klosterhof ist nicht gestattet! 
 
 

Weitere Hinweise 
 

- Das Streuen von Reis, Blumen und dergleichen ist im Klostergarten nicht 
erlaubt! 

- Entsteht ein Reinigungsaufwand, müssen die Kosten dem Brautpaar in 
Rechnung gestellt werden. 

 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Bediensteten des Standesamts der Gemeinde 
Rheinmünster gerne zur Verfügung! 
 

Lisa Fichtner und Juliane Oser 
Standesamt Rheinmünster 
Lindenbrunnenstr. 1 
77836 Rheinmünster 
Tel.: 07227/9555-13 oder -12 
Fax: 07227/9555-55 
Email: standesamt@rheinmuenster.de 


